
ABFALL

PRODUK T

Die deutsche Gesetzeslage für 
menschliche Fäkalien, die nicht über 
das Abwasser entsorgt werden, ist 
uneindeutig. Dennoch wollen wir 
Dünger aus ihnen herstellen. Um den 
rechtlichen Rahmen grundsätzlich 
zu verstehen, erklärt diese Grafik, 
welche Gesetze und Verordnungen für 
Bioabfall, Klärschlamm oder tierische 
Fäkalien gelten.

ROHSTOFF

BEHANDLUNG

HYGIENISIERTES PRODUK T

INVERKEHRBRINGEN

ANWENDUNG

Bioabfall Klärschlamm Gülle
was ist es?

wie muss ich es 
behandeln?

wann ist es 
ein Dünger?

darf ich es 
verkaufen?

was darf ich
 damit tun?

AbfKlärV:
erlaubt die Gemisch-
herstellung oder 
Kompostierung

EG-VO & TierNebV:
stellt Ansprüche an 
Kompostierungsanla-
gen und an die 
Behandlungsverfahren

DüMV:
Grenzwerte für Schadstoffe, Anforderungen an die Seuchenhygiene, 

Anforderungen an die Phytohygiene

DüMV:
Regelt, welche Düngemitteltypen und Ausgangstoffe für das Inverkehrbringen 
zugelassen sind und erlaubt Ausnahmen zu Forschungs- und Versuchszwecken

DüV:
Generelle Vorschriften zur Düngung und Düngeranwendung

Das Verwertungsverfahren 
ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn ein hygienisiertes 
Produkt vorliegt, von dem 
keine Gefahr für Mensch, Tier 
und Umwelt ausgeht.

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Grundlage des dt. Abfallrechts, 
bezweckt u.a. das Recycling von 
Abfällen. Die ordnungsgemäße und 
schadlose Verwertung von Abfällen 
ist die Voraussetzung für das Einbin-
den in ein Produkt. (Ziel: Abfallende)

Düngegesetz (DüngG)
Grundlage des dt. Dünge-
rechts, bezweckt u.a. den 
Schutz von Umwelt und 
Menschen, durch Regeln für 
Inverkehrbringen und An-
wenden von Düngemitteln.

BioAbfV:
definiert Behand-
lungsverfahren, regelt 
Anforderungen an die 
Verfahren und die 
Prozessüberwachung

BioAbfV:
Prozessüberwachung

AbfKlärV:
Zusätzliche Grenzwerte 
für organische
Schadstoffe

EG-VO & TierNebV:
Strengere Anforde-
rungen an die 
Seuchenhygiene

BioAbfV:
Strengere Anforde-
rungen an Schwer-
metallgehalte und 
Phytohygiene

AbfKlärV:
Beschränkt in Verkehr 
zu bringende Mengen

BioAbfV & AbfKlärV:
Verlangen bodenbezogene Untersuchungen vor der 
Anwendung, beschränken die Ausbringungsmenge, 

beschränken die Verwertung (Flächen und Zeitpunkt)

Abfälle pflanzlicher, 
tierischer Herkunft 
und Pilzmaterialien

Abfälle aus Abwasser-
behandlungsanlagen

Exkremente von 
Nutztieren

VON FÄKALIEN ZU DÜNGER

Glossar

DüMV 
Düngemittelverordnung
AbfKlärV 
Klärschlammverordnung
BioAbfV 
Bioabfallverordnung
TierNebV 
tierische Nebenprodukte-
Verordnung
EG VO 
eine EU weite Verordnung zu 
tierischen Nebenprodukten
DüV 
Düngeverordnung

Was ist dem Gesetzgeber wichtig? 
Vorgaben für das Recycling dreier Abfälle auf dem Weg zum Düngemittel


